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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1425/J-NR/91, 
betreffend Repressionen gegen den steirischen Verband der 
Pflichtschulelternver~ine aus parteipolitischen Gründen, die 
die Abgeordneten Mag. Karin Praxmarer und Genossen am 9. Juli 
1991 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

1. "Erhält der bundesweite Dachverband der Pflichtschul
elternvereine von Seiten Ihres Bundesministeriums irgend
welche Subventionen und wenn ja in welcher Höhe?" 

5. "Besteht für den Dachverband der steirischen Elternvereine 
eine Möglichkeit direkt die finanzielle Unterstützung auf 
dem Subventionsweg vom Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst zu erhalten?" 

Antwort zu 1. und 5.: 

Der Dachverband der Elternvereine an den öffentlichen Pflicht
schulen erhält von seiten des Bundesministeriums für Unterricht 
und Kunst keinerlei Subventionen. 

2. "Erhalten die einzelnen Landesverbände der Pflichtschul
vereine von Seiten ·ihres Bundesministeriums irgendwelche 
Subventionen und wenn ja in welcher Höhe?1I 

Antwort: 

Auch die einzelnen Landesverbände der Elternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen erhalten von seiten des Bundesmini
steriums für Unterricht und Kunst keine Subventionen. 
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3. "Gibt es irgend einen VerteilungsschlUssel fUr die Sub
ventionsvergabe ihres Bundesministeriums an Elternvereine 
nach dem parteipolitischen Proporzsystem?" 

Antwort: 

Da das Bundesministerium fUr Unterricht und Kunst weder den 
Dachverband der Elternvereine an den öffentlichen Pflicht
schulen noch dessen Landesverbände subventioniert, gibt es auch 
keinerlei VerteilungsschlUssel nach einem parteipolitischen 
Proporzsystem. 

4. "Wird der anteilsmäßige Betrag der an den bundesweiten Dach
verband gewährten Subventionsbeträge nach dem Ausschluß des 
steirischen Dachverbandes gekürzt oder bleibt er in der 
erwähnten Höhe aufrecht?" 

Antwort: 

Es gibt keinerlei Subventionen des Bundesministeriums fUr 
Unterricht und Kunst fUr den Dachverband. Was den steier
märkischen Landesverband der Elternvereine an den öffentlichen 
Pflichtschulen betrifft, so ist er nicht ausgeschlossen wnrden, 
sondern aus dem bundesweiten Dachverband ausgetreten. 
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